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(54) Löschsystem

(57) Löschsystem mit zumindest einer mit einem
Löschmedium (3), vorzugsweise Wasser, befüllbaren
Rohrleitung (1), die eine Vielzahl an Öffnungen (2) auf-
weist, die für den Durchtritt des Löschmediums (3) im
Brandfall vorgesehen sind, wobei die Öffnungen (2) mit
wenigstens einem, vorzugsweise klebstoffbeschichte-

ten, Abdeckmaterial (4), wenigstens einer das Abdeck-
material (4) zumindest teilweise bedeckenden und im
Brandfall zumindest teilweise schmelzenden Auflage (5)
und einer die Auflage (5) zumindest teilweise umgeben-
den, im Brandfall zumindest teilweise schmelzenden
Hüllfolie (6) abgedeckt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Löschsystem mit zumindest einer mit einem Löschme-
dium, vorzugsweise Wasser, befüllbaren Rohrleitung,
die eine Vielzahl an Öffnungen aufweist, die für den
Durchtritt des Löschmediums im Brandfall vorgesehen
sind.
[0002] Der Einsatz von ortsfesten Rohrleitungssyste-
men zur Feuerbekämpfung ist weit verbreitet. Diese wer-
den gemäß dem Stand der Technik mit Sprinklerköpfen
ausgerüstet, die in Reaktion auf eine Umgebungstem-
peraturbedingung aktiviert werden. Wenn beispielswei-
se ein Sprinklerkopf Hitze ausgesetzt wird, so schmilzt
oder platzt ein Auslöseelement desselben und der
Sprinklerkopf ist bereit, Wasser über einen Sprinklerteller
zu verteilen. Derartige Auslöseelemente gemäß dem
Stand der Technik sind beispielsweise Glasfässchen
oder Schmelzlotverschlüsse, die durch die Brandwärme
ihre Auslösetemperatur erreichen. Dadurch wird die Ver-
riegelung eines Sektionsventils gelöst und das Wasser
kann zum Brandherd strömen. Die Verwendung von
Sprinklersystemen ist konstruktionstechnisch aufwendig
und bei zahlreicher Anordnung derselben kosteninten-
siv. Eine Alternative zu den Sprinklersystemen ist ein
Rohrleitungssystem mit offenen Düsen, wobei im Brand-
fall jedoch der gesamte, insbesondere der nicht vom
Brand betroffene Bereich mit dem Löschmedium be-
sprüht wird. Dadurch erhöht sich der notwendige Was-
seraufwand, der überdies unter bestimmten Gegeben-
heiten erheblichen Schaden verursachen kann.
[0003] Aufgabe der gegenständlichen Erfindung ist es
daher, ein Löschsystem der eingangs erwähnten Gat-
tung vorzuschlagen, das unter Vermeidung oben ge-
nannter Nachteile im Brandfall ein zuverlässiges Austre-
ten des Löschmediums unter Minimierung des konstruk-
tiven Aufwandes ermöglicht.
[0004] Dies wird erfindungsgemäß in einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung dadurch erreicht, dass die Öffnungen
mit wenigstens einem, vorzugsweise klebstoffbeschich-
teten, Abdeckmaterial, wenigstens einer das Abdeckma-
terial zumindest teilweise bedeckenden und im Brandfall
zumindest teilweise schmelzenden Auflage und’ einer
die Auflage zumindest teilweise umgebenden, im Brand-
fall zumindest teilweise schmelzenden Hüllfolie abge-
deckt sind.
[0005] Durch die vorstehend genannte Materialkom-
bination kann der Austritt des Löschmediums aus der
Rohrleitung vorteilhaft gesteuert werden. Das Abdeck-
material kann dabei beispielsweise von einem Klebe-
band gebildet werden, das die Öffnungen der Rohrleitung
abdichtet. Die Auflage wird bevorzugt von einem Wär-
medämmstoff gebildet, eine mechanische Fixierung wird
durch die Hüllfolie ermöglicht. Durch geeignete Wahl der
Materialien kann die Auslösetemperatur gesteuert wer-
den, die beispielhaft etwa 160° beträgt. Bei Annäherung
an die Auslösetemperatur beginnt die Hüllfolie vorzugs-
weise an einer vorgesehenen Sollbruchstelle zu schmel-

zen, der Schmelzvorgang setzt sich in weiterer Folge
über die wärmedämmende Auflage in Richtung der Öff-
nung fort. Vorteilhafterweise wird bei diesem Prozess die
wärmedämmende Auflage so weit abgeschmolzen, bis
das Abdeckmaterial im Wesentlichen vollständig freige-
legt wird. Die Rohrleitung kann dabei günstigerweise
auch ständig mit Wasser befüllt sein, das Abdeckmaterial
kann aufgrund des in der Rohrleitung herrschenden
Wasserdruckes mit kurzer zeitlicher Verzögerung ent-
fernt werden. Alternativ oder ergänzend kann auch vor-
gesehen sein, dass das Abdeckmaterial durch Hitzeein-
wirkung zumindest teilweise schmelzbar ist und dass da-
durch die Öffnungen zumindest teilweise freigegeben
werden können.
[0006] Im Normalfall sind die Öffnungen der Rohrlei-
tung mit der oben genannten Materialkombination ver-
schlossen. Die Öffnungen werden vorzugsweise aus-
schließlich bei Überschreitung einer bestimmten Grenz-
temperatur der Umgebungsluft geöffnet. Die Auslösung
kann dabei völlig unabhängig von elektrischen Einrich-
tungen, die im Brandfall nicht selten zu Ausfällen neigen,
erfolgen. Im Brandfall werden vorteilhaft nur jene Öffnun-
gen der Rohrleitung geöffnet, die sich tatsächlich auch
im Bereich des Feuers befinden. Damit kann eine unnö-
tige Wasserausbringung wirkungsvoll verhindert wer-
den.
[0007] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass jede
Öffnung für sich mit einem separaten Stück des Abdeck-
materials abgedeckt ist. Der Austritt des Löschmediums
kann nach Überwindung einer flächenmäßig begrenzten
adhäsiven Kraft erfolgen, wodurch zusätzlich eine Ein-
sparung des Abdeckmaterials erzielt wird. Das Abdeck-
material kann dabei so angeordnet oder ausgebildet wer-
den, dass dieses die Öffnung bis ca. 2,5 bar dicht ver-
schließt.
[0008] Günstigerweise ist die Auflage zumindest teil-
weise aus einem wärmedämmenden Material gebildet.
In diesem Zusammenhang kann es von Vorteil sein,
wenn die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl der
Auflage größer als 50 ist. Dieser Wert kennzeichnet die
Fähigkeit, Wasserdampf durch die Auflage hindurch pas-
sieren zu lassen. Diese Einheit ist dimensionslos und
daher eine vergleichende Zahl, die angibt, um wie viel
der Widerstand eines Materials größer ist als der Wider-
stand einer gleich dicken Luftschicht. Grundlegend hier-
für ist die Festlegung, dass die Wasserdampfidiffusions-
widerstandszahl von Luft 1,0 beträgt. Dieser Wert der
Auflage wird daher relativ groß gewählt, da vorkommen-
der Wasserdampf für den Schmelzvorgang nur hinder-
lich sein würde. Das Risiko auch nur geringfügiger Was-
serkonzentrationen in der Auflage muss daher unbedingt
vermieden werden, wodurch Materialien mit geringer
Wasseraufnahmefähigkeit und minimaler Wasser-
dampfdurchströmung vorteilhaft Verwendung finden.
Wasserdampfdiffusion aus dem Rohmetz in die Umge-
bung über die Auflage und den nicht geschlossenen Hüll-
schlauch kann mittel- bis langfristig zu einer Durchnäs-
sung führen. In diesem Zusammenhang kann es von Vor-
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teil sein, wenn die Auflage zumindest teilweise aus einem
thermoplastischen Kunststoff gebildet wird. Vorzugswei-
se kann vorgesehen sein, dass die Auflage zumindest
teilweise aus einem Hartschaumstoff, vorzugsweise
XPS-Polystyrol, gebildet ist. XPS ist elastisch, wasser-
abweisend, gut wärmedämmend und feuchtigkeitsun-
empfindlich. Dieser Werkstoff beginnt sich ab ca. 100°
zu erweichen, bei weiterer Temperaturerhöhung zu
schrumpfen und schließlich zu schmelzen. Günstiger-
weise ist das Abdeckmaterial mit einem separaten Stück
Auflage abgedeckt, wobei die Auflage bis etwa 2,5 bar
dicht sein kann.
[0009] Zur mechanischen Fixierung und zur Sicher-
stellung der Dichtheit der Auflage kann günstigerweise
vorgesehen sein, dass die Hüllfolie als Wickelfolie aus-
gebildet ist, die zumindest teilweise um die Rohrleitung
und zumindest teilweise um die Auflage gewickelt ist.
Dabei kann die Ausgestaltung so getroffen sein, dass die
Auflage(n) von einer oder mehreren Lagen der Hüllfolie
umwickelt ist (sind). Günstigerweise ist vorgesehen,
dass die Dicke der Hüllfolie kleiner als 0,1 mm ist. Es
können aber auch dickere Folien bzw. Kunststoffbänder
vorteilhaft eingesetzt werden Dabei kann es vorteilhaft
sein, dass die Hüllfolie zumindest teilweise aus einem
thermoplastischen Kunststoff, vorzugsweise PE Polye-
thylen, gebildet ist. Gemäß einem günstigen Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
die Hüllfolie und die Auflagen im Wesentlichen gleichzei-
tig bei einer vorgegebenen oder vorgebbaren Umge-
bungstemperatur schmelzbar sind.
[0010] Obwohl die Ausführungsform mit der Hüllfolie
eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung darstellt,
kann anstelle dieser auch eine geeignete Kunststoffbe-
schichtung vorgesehen sein.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung kann auch vorgesehen sein, wenn das Ab-
deckmaterial eine, vorzugsweise starre Abdeckplatte
aufweist, wodurch ein zuverlässiger Betrieb des erfin-
dungsgemäßen Löschsystems auch bei einer unter
Druck stehenden Rohrleitung gewährleistet ist.
[0012] Zweckmäßigerweise ist vorgesehen, dass die
Parameter des Löschmediums in der Rohrleitung, wie
zum Beispiel Druck, Strömungsmenge, Strömungsge-
schwindigkeit oder dergleichen, durch eine Steuer- bzw.
Regeleinrichtung veränderbar sind. Dabei kann es von
Vorteil sein, wenn die Steuer- bzw. Regeleinrichtung ei-
nen Betriebsmodus aufweist, in dem das Löschmedium
in der Rohrleitung auf Niederdruck gehalten ist. Eine vor-
teilhafte Ausführungsform sieht dabei vor, dass die Steu-
er- bzw. Regeleinrichtung einen weiteren Betriebsmodus
aufweist, in dem die Parameter des Löschmediums in
der Rohrleitung entsprechend dem dynamischen Verlauf
eines Brandes regelbar sind. In diesem Zusammenhang
ist es günstig, wenn wenigstens eine Branderkennungs-
einrichtung und/oder wenigstens eine Sensorvorrichtung
und/oder wenigstens eine Schalteinrichtung vorgesehen
ist, deren Signale der Steuer- bzw. Regeleinrichtung zu-
führbar sind. Derartige Einrichtungen können grundsätz-

lich alle gemäß dem Stand der Technik bekannten Aus-
führungen aufweisen: Es kann’ jedoch von Vorteil sein,
wenn die Branderkennungseinrichtung wenigstens ei-
nen Rauchmelder und/oder zumindest eine Temperatur-
erfassungseinrichtung aufweist. Optional oder ergän-
zend kann es dabei auch günstig sein, wenn die Sensor-
vorrichtung wenigstens eine optische Erfassungseinrich-
tung, vorzugsweise eine Kamera, umfasst. Eine weitere
Ausführungsform sieht vor, dass die wenigstens eine
Schalteinrichtung einen Tastschalter, beispielsweise ei-
nen kapazitiven Berührungsschalter, umfasst.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Rohrleitung als Ringleitung ausge-
führt. In diesem Zusammenhang ist es günstig, wenn die
Rohrleitung von einem Löschmittelreservoir, vorzugs-
weise einem Wasserspeicher, mit Löschmittel versorg-
bar ist. Dabei kann die Ausgestaltung so getroffen sein,
dass das Löschsystem eine einfache lineare Brandmel-
deanlage mit zwei voneinander unabhängigen Strängen
umfasst. Das Rohmetz des Löschsystems kann als ge-
schlossenes System ausgeführt werden, ausgehend
vom Wasserspeicher über die Rohrleitung und dann wie-
der zurück in den Speicher. Im Normalzustand kann das
Wasser mit niedriger Geschwindigkeit und niedrigem
Druck durch die Rohrleitung strömen. Im Brandfall kann
der Druck in der Rohrleitung auf Betriebsdruck hochge-
fahren werden, der durch eine gemäß dem Stand der
Technik bekannte Brandmeldeanlage aktivierbar ist. Die
Brandmeldeanlage dient zum Erkennen eines Brandes,
wobei die Lage des Brandortes von untergeordneter Re-
levanz ist. Das Signal der Brandmeldeanlage kann der
Steuer- bzw. Regeleinrichtung zugeführt werden, durch
die der Druck des Löschmediums in der Rohrleitung auf
Betriebsdruck hochgefahren werden kann.
[0014] Als bevorzugtes Anwendungsgebiet des erfin-
dungsgemäßen Löschsystems ist der Einsatz in (Stra-
ßen-) Tunnels, Lagerhallen, insbesondere Hochregalla-
gern sowie in Garagen vorgesehen. Als Hauptanwen-
dungsgebiet sind jedoch Tunnels zweckmäßig, wo
Sprinkler-Anlagen aus Kostengründen ausfallen. In die-
sem Zusammenhang kann es dabei von Vorteil sein,
dass die Rohrleitung im Deckenbereich, vorzugsweise
unterhalb einer Decke, angeordnet ist.
[0015] Eine vorteilhafte Variante der Erfindung betrifft
ein Löschsystem mit zumindest einer mit einem Lösch-
medium, vorzugsweise Wasser, befüllbaren Rohrlei-
tung, die eine Vielzahl an Öffnungen aufweist, die für den
Durchtritt des Löschmediums im Brandfall vorgesehen
ist, wobei die Rohrleitung unterhalb einer Decke eines
Tunnels, einer Garage, einer Lagerhalle oder derglei-
chen, angeordnet ist. Dabei kann es zweckmäßig sein,
dass die Öffnungen derart angeordnet sind, dass das
Löschmedium von unten auf die Decke aufbringbar, vor-
zugsweise sprühbar, ist. Damit kann das Löschmedium
mit einem bestimmten Strahlwinkel auf die darüber lie-
gende Deckenebene gesprüht werden. Da die bei einem
Brand entstehenden Rauchgase in Tunnels eine Tem-
peratur von über 1000° erreichen können, droht die Ge-
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fahr einer Abplatzung der Decke. Durch die vorgesehene
Anordnung der Öffnungen kann eine schnelle Kühlung
der Rauchgase, eine schnelle und effektive Kühlung des
Deckenbereichs sowie eine rasche Eingrenzung der
Rauchausbreitung ermöglicht werden. Das Entraine-
ment des Plumes (= Lufteinmischung) saugt feuchtes
Wasser-Luftgemisch aus den Sprühzonen der geöffne-
ten Öffnungen des Rohrnetzes an, was zu einer zusätz-
lichen Kühlung des aufsteigenden Rauchgases führt. Die
Sprühzonen der geöffneten Öffnungen sind ein kühlen-
des und den Tunnelquerschnitt in regelmäßigen Abstän-
den füllendes Hindernis für das sich unter der Decke in
Tunnellängsrichtung ausbreitende Rauchgas. Bei Be-
wässerung des Brandgutes entsteht Wasserdampf, der
sich mit den aufsteigenden Pyrolysegasen mischt und
so die Höhe der intermittierenden Flammen deutlich re-
duziert.
[0016] Vorteilhaft ist vorgesehen, dass die Decke eine
unebene, beispielsweise aufgeraute, Struktur aufweist.
Durch die Rauhigkeit der Decke ist das Sprühbild gezielt
beeinflussbar. Der Wasservorhang kann also je nach
Ausbildung der Deckenstruktur grob- bis feintropfige Par-
tikel enthalten. Besonders günstig ist es, wenn das
Löschmedium in zumindest einem Abschnitt der Decke
schräg auf diese auftrifft, wobei der Winkel a zwischen
dem auftreffenden Strahl des Löschmediums und der
Decke weniger als 60° beträgt. Alternativ kann vorgese-
hen werden, dass der Winkel α kleiner als 30° ist. Wenn
sich die Öffnungen unter thermischer Einwirkung öffnen,
so wird der Sprühstrahl unter optimiertem Winkel und
Druck annähernd tangential auf die Deckenflächen ge-
sprüht.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der Figurenbeschrei-
bung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im Fol-
genden näher erläutert. Darin zeigt bzw. zeigen:

Fig. 1 eine beispielhaft angedeutete Rohrleitung
mit Öffnungen, die zum Austritt des Lösch-
mediums vorgesehen sind,

Fig. 2a, 2b Querschnittansichten durch eine Rohrlei-
tung mit einer die Öffnungen bedecken-
den Materialkombination im Normalzu-
stand sowie in einem bereits angeschmol-
zenen Zustand,

Fig.3 einen schematischen Querschnitt durch
einen Tunnel mit einer im Deckenbereich
montierten Rohrleitung,

Fig. 4 einen schematischen Querschnitt durch
einen Tunnel mit einem auf die Decke auf-
treffenden Strahl des Löschmediums,

Fig. 5 eine beispielhafte Ausführungsform eines
Teils des erfindungsgemäßen Löschsy-
stems,

Fig. 6 eine schematisch gehaltene Darstellung
eines Unfallszenarios in einem Tunnel,
und

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Er-

findung mit einer die Öffnung verschlie-
ßenden Abdeckplatte.

[0018] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
nes Abschnittes einer vorzugsweise metallischen Rohr-
leitung 1 mit einer Vielzahl an Öffnungen 2. Die Öffnun-
gen 2 werden für den Durchtritt des in der Rohrleitung 1
befindlichen Löschmediums 3 vorgesehen. Die Öffnun-
gen 2 sind hier lediglich beispielhaft angedeutet und kön-
nen in verschiedenen Formen bzw. Abständen angeord-
net werden und sind bevorzugt als Durchgangsbohrun-
gen ausgeführt. Die Rohrleitung 1 besteht vorzugsweise
aus einzelnen zusammenschraubbaren Rohrteilen, die
an der Decke eines Tunnels od. dgl. montiert werden und
im Wartungsfall rasch und unproblematisch ausge-
tauscht werden können.
[0019] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die Rohr-
leitung 1, wobei die Öffnungen 2 durch ein vorzugsweise
klebstoffbeschichtetes Abdeckmaterial 4 in Form eines
Klebebandstückes bedeckt sind. Das Abdeckmaterial 4
bedeckt die Öffnungen 2 im Wesentlichen vollständig.
Die Form und Größe des Abdeckmaterials 4 entspricht
zweckmäßigerweise im Wesentlichen der Form der Öff-
nungen 2 in der Rohrleitung 1, wobei die Größe des Ab-
deckmaterials 4 vorzugsweise geringfügig größer als die
Größe der Öffnungen 2 ist. Die Hüllfolie 6 ist als Wickel-
folie ausgebildet, die ein- oder mehrere Male um die
Rohrleitung 1 und um die wärmedämmende Auflage 5
gewickelt ist. Die Hüllfolie 6 liegt über zumindest einen
Teil der Umfangsfläche der Rohrleitung 1 direkt an dieser
an. Günstigerweise ist vorgesehen, dass die Hüllfolie 6
zumindest bereichsweise von der Rohrleitung 1 und/oder
von der Auflage 5 beabstandet ist, wobei zwischen Hüll-
folie 6 und Rohrleitung 1 ein Luftraum 7 eingeschlossen
ist. Dieser Luftraum 7 verhindert den unerwünschten Ab-
transport von Wärme, weshalb bei Überschreitung der
Grenztemperatur die Hüllfolie 6 an der Grenzfläche 8
zum wärmedämmenden Material der Auflage 5 zu
schmelzen beginnt.
[0020] Fig. 2b zeigt die Anordnung mit teilweise ge-
schmolzener Hüllfolie 6 und teilweise geschrumpfter Auf-
lage 5. Günstigerweise ist vorgesehen, dass die Hüllfolie
6 und die Auflage 5 im Wesentlichen gleichzeitig bei einer
bestimmten Umgebungstemperatur zu schmelzen be-
ginnen. Die Auflage 5 wird dabei vorzugsweise so weit
abgeschmolzen, bis das Abdeckmaterial 4 im Wesentli-
chen vollständig frei liegt. Das in der Rohrleitung 1 be-
findliche Löschmedium 3 steht dabei unter Druck, sodass
das Abdeckmaterial 4 als Folge dessen von der Rohrlei-
tung 1 abgelöst wird und damit die Öffnungen 2 freigibt.
[0021] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Tunnels 9 mit einer im Bereich der Decke 10
angebrachten Rohrleitung 1, die Teil des erfindungsge-
mäßen Löschsystems ist. Ein Brandherd 11 verursacht
eine Überschreitung der kritischen Umgebungstempera-
tur, sodass die Öffnungen 2 der Rohrleitung 1 im Bereich
des Brandherdes 11 sektional freigelegt werden. Damit
wird eine unnötige Wasserausbringung in denjenigen
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Bereichen des Tunnels 9 vermieden, die nicht von einem
Brand betroffen sind. Die gefährliche Rauchausbreitung
kann somit auf einen geringen Tunnelbereich beschränkt
werden. Durch eine direkte Ansprühung der Decke 10
werden die Rauchgase sofort abgekühlt, sodass eine Ab-
platzung der Decke infolge eines drastischen Tempera-
turanstieges vermieden werden kann. Da im Deckenbe-
reich häufig elektrische Leitungen der Tunneleinrichtun-
gen angeordnet sind, können diese wirksam vor einer
Überhitzung und damit vor einem Ausfall geschützt wer-
den. Durch die Eingrenzung der Rauchausbreitung kann
die Feuerwehr schnell und direkt zum Brandort vordrin-
gen und bei Bedarf einen gezielten Endangriff durchfüh-
ren,
[0022] Fig. 4 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch einen Tunnel 9 mit einer im Bereich der Decke 10
angebrachten Rohrleitung 1 des erfindungsgemäßen
Löschsystems. Günstigerweise werden die Öffnungen 2
der Rohrleitung 1 derart angeordnet, dass das Löschme-
dium 3 von unten auf die Decke 10 sprühbar ist. In diesem
Zusammenhang kann es von Vorteil sein, dass das
Löschmedium 3 in zumindest einem Abschnitt der Decke
10 schräg auf diese auftrifft, wobei der Winkel α zwischen
dem auftreffenden Strahl 12 des Löschmediums 3 und
der Decke 10 weniger als 60°, vorzugsweise weniger als
30°, beträgt. Das Löschmedium 3 verteilt sich dadurch
zweidimensional flächig auf der Deckenebene und tropft
oder rinnt flächig nach unten ab. Besonders vorteilhaft
ist vorgesehen, dass die Decke 10 eine unebene, bei-
spielsweise aufgeraute Struktur aufweist. Durch die Aus-
bildung dieser Struktur kann die Beschaffenheit des
Wasservorhanges entscheidend beeinflusst werden, da
eine gröbere Struktur auch zu einer stärkeren Zerstäu-
bung des Löschmediums 3 mit erhöhtem Feintropfenan-
teil bewirkt.
[0023] Fig. 5 zeigt einen schematischen Aufbau eines
Teils des erfindungsgemäßen Löschsystems in einem
Tunnel 9. Die Rohrleitung 1 ist als Ringleitung ausgefuhrt
und ist über ein Löschmittelreservoir 13 mit Löschmittel
versorgbar. Die Rohrleitung 1 weist Öffnungen 14 auf,
die mit der in Fig. 1 und Fig. 2 beschriebenen Material-
kombination verschlossen sind. Im Falle eines Brandes
wird das Löschmedium 3 im Bereich dieses Brandes über
die Öffnungen 2 freigesetzt. Im Normalzustand strömt
das Wasser mit niedriger Geschwindigkeit und niedrigem
Druck durch das System. Im Brandfall kann der Druck
über Brandmeldeanlagen und eine nicht dargestellte
Steuer- bzw. Regeleinrichtung auf den Betriebsdruck
hochgefahren werden. Der Rauch eines Brandes breitet
sich an der Tunneldecke 10 mit etwa 3-5 m/sec aus, so-
dass nach spätestens 2 Minuten etwa 200 m - 300 m des
Tunnels mit einer dünnen Deckenrauchschicht bedeckt
sind. Das bedeutet, dass nur alle 30 m bis 50 m ein
Rauchmelder ausreichend sein kann. Günstigerweise
können die Rauchmelder in Serie geschalten werden,
was die Signalverarbeitung gegenüber anderen Syste-
men entscheidend vereinfacht.
[0024] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-

nes Tunnelabschnittes, in dem es in Folge einer Kollision
zweier Fahrzeuge zu einem Brand 11 gekommen ist. In-
nerhalb kurzer Zeit füllen die heißen Rauchgase den
Deckenbereich und breiten sich im Tunnel 9 in Längs-
richtung aus. Innerhalb weniger Minuten werden in der
Umgebung des Brandherdes 11 jene Öffnungen 2 frei-
gegeben, für die die Schmelzbedingung erfüllt ist (z.B.
8-16). Das austretende Löschmedium erzielt damit be-
reits nach kurzer Zeit eine effiziente Löschwirkung durch
breitflächige Kühlung des Brandgutes und eine effektive
Kühlung des Deckenbereiches. Das Entrainement des
Plumes (= Lufteinmischung) saugt feuchtes Wasser-/
Luftgemisch aus den Sprühzonen der geöffneten Öffnun-
gen 2 der Rohrleitung 1 an, was zu einer zusätzlichen
Kühlung des aufsteigenden Rauchgases führt.
[0025] Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Erfindung in einer Querschnittansicht, wobei die dar-
gestellte Öffnung 2 durch eine vorzugsweise starre Ab-
deckplatte 15 verschließbar ist. Diese Ausgestaltung eig-
net sich günstigerweise für eine Rohrleitung 1, die bereits
mit einem Löschmedium 3 befüllt und wobei der Druck
in der Rohrleitung 1 bereits hochgefahren ist. Im Brand-
fall würde unter Umständen das aus den Öffnungen 2
austretende Löschmedium 3 den Schmelzvorgang be-
einträchtigen. Die Abdeckplatte 15, die Teil des Abdeck-
materials 4 ist, ermöglicht trotz Wasserkontakt ein ver-
lässliches Abschmelzen der Hüllfolie 6 bzw. der Auflage
5. Die im Querschnitt T-förmige Abdeckplatte 15 weist
einen Stempel 17 auf, der in die Öffnung 2 der Rohrlei-
tung 1 ragt. Die Abdeckplatte 15 wird im Normalzustand
von der Hüllfolie 6 und der schmelzbaren Auflage 5 ge-
gen die Öffnung 2 gedrückt, wobei zwischen der Abdeck-
platte 15 und der Außenseite der Rohrleitung 1 Dichtun-
gen 16a und 16b vorgesehen sind. Der Stempel 17 ist
durch das in der Rohrleitung 1 befindliche Löschmedium
3 beaufschlagbar, wobei die Querschnittsfläche A des
Stempels 17 derart gewählt ist, dass die über den Druck
des Löschmediums 3 auf die Abdeckplatte 15 ausgeübte
Kraft kleiner gleich der von der intakten Hüllfolie 6 auf
die Abdeckplatte 15 ausgeübte Kraft ist. Mit anderen
Worten wird die Fläche A des Stempels 17 so gewählt,
dass im Normalbetrieb kein Ablösen der Hüllfolie 6 bzw.
der Auflage 5 von der Rohrleitung 1 möglich ist. Auf der
Oberseite der Abdeckplatte 15 ist eine Dämmung 20 an-
geordnet, die eine thermische Entkopplung zwischen der
kalten Rohrleitung 1 und der im Brandfall schmelzbaren
Auflage 5 bewirkt. Zusätzlich zur Dämmung 20 sind seit-
liche Randdämmungen 19a und 19b vorgesehen. Im
Brandfall kann somit durch den rasanten Anstieg der um-
gebenden Rauchgastemperaturen die Hüllfolie 6 bzw.
die Auflage 5 ausreichend abschmelzen, ohne dass da-
bei die kalte Temperatur des Löschmediums 3 in der
Rohrleitung 1 negativen Einfluss auf den Schmelzvor-
gang nimmt. Ein beginnender Wasseraustritt aus der
Rohrleitung 1 wird über die Wasserführungsfolien 18a
und 18b zu den Randbereichen 21 hin geleitet, wo das
Umgebungsmaterial infolge des austretenden Wassers
ausgehärtet wird. Entscheidend ist jedoch, dass im

7 8 



EP 1 676 607 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Brandfall durch die flächige Ausbildung der Abdeckplatte
15 und durch den Druck auf den Stempel 17 die ange-
schmolzene Hüllfolie 6 bzw. die Auflage 15 im Bereich
X nach außen drückbar ist. Im Anschluss daran kann das
Löschmedium 3 ungehindert aus den Öffnungen 2 aus-
treten und die erwünschten Wasservorhänge bilden. Die
Dimensionen der Abdeckplatte 15 können dabei durch
Experimente so festgelegt werden, dass die Abdeckplat-
te 17 im Brandfall freigelegt und nach außen gedrückt
wird.
[0026] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die ge-
zeigten Ausführungsbeispiele, sondern erstreckt sich auf
alle Varianten und technischen Äquivalente, welche in
die Reichweite der nachfolgenden Ansprüche fallen kön-
nen. Die Anwendbarkeit erstreckt sich sowohl auf Nass-
als auch auf Trockensysteme. Durch das erfindungsge-
mäße Löschsystem werden neue wirtschaftliche Tunnel-
konzepte denkbar (Einröhrentunnel mit erhöhter Sicher-
heit, Verzicht auf aufwendige hochbrandbeständige Kon-
struktionen). Das erfindungsgemäße Löschsystem kann
auch auf zwei oder mehrere Brandherde reagieren und
dementsprechende Wasservorhänge bilden. Zusätzli-
che Vorteile des erfindungsgemäßen Löschsystems lie-
gen in der einfachen Herstellung und Montage sowie in
einem geringen Wartungsaufwand bei schneller und ef-
fektiver Brandeingrenzung. Die Rauchgase werden
schnell gekühlt, wodurch deren Ausbreitung drastisch re-
duziert werden kann. Der Deckenbereich wird somit
ebenfalls schnell und effektiv gekühlt, wodurch Abplat-
zungen im Tunnel vermieden werden können. Das Sy-
stem zeichnet sich durch einen geringen Wasserver-
brauch aus, das Melde- und Löschsystem kann konstruk-
tionstechnisch einfach und kostengünstig aufgebaut
werden. Wegen der minimierten Verrauchung und gerin-
ger Temperaturen kann die Feuerwehr schneller an den
Brandort anrücken, wodurch ein früher Löschbeginn mit
Speziallöschmitteln (Schaum) ermöglicht wird. Wegen
der geringen Brand- und Rauchausbreitung können si-
chere Flucht- und Rettungswege bereits im unmittelba-
ren Umfeld des Brandes ermöglicht werden.

Patentansprüche

1. Löschsystem mit zumindest einer mit einem Lösch-
medium, vorzugsweise Wasser, befüllbaren Rohr-
leitung, die eine Vielzahl an Öffnungen aufweist, die
für den Durchtritt des Löschmediums im Brandfall
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnungen (2) mit wenigstens einem, vorzugs-
weise klebstoffbeschichteten, Abdeckmaterial (4),
wenigstens einer das Abdeckmaterial (4) zumindest
teilweise bedeckenden und im Brandfall zumindest
teilweise schmelzenden Auflage (5) und einer die
Auflage (5) zumindest teilweise umgebenden, im
Brandfall zumindest teilweise schmelzenden Hüll-
folie (6) abgedeckt sind.

2. Löschsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckmaterial (4) durch Hit-
zeeinwirkung zumindest teilweise schmelzbar ist.

3. Löschsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abdeckmaterial (4) durch
den Druck des Löschmediums (3) in der Rohrleitung
(1) zumindest teilweise entfernbar ist.

4. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, die Auflage (5) zumindest
teilweise aus einem wärmedämmenden Material ge-
bildet ist.

5. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wasserdampfdif-
fusionswiderstandszahl (P) der Auflage (5) größer
als 50 ist.

6. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflage (5) zu-
mindest teilweise aus einem thermoplastischen
Kunststoff gebildet ist.

7. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflage (5) zu-
mindest teilweise aus einem Hartschaumstoff, vor-
zugsweise XPS- Polystyrol, gebildet ist.

8. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckmaterial
(4) mit einem separaten Stück Auflage (5) abgedeckt
ist.

9. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hüllfolie (6) als
Wickelfolie ausgebildet ist, die zumindest teilweise
um die Rohrleitung (1) und zumindest teilweise um
die Auflage (5) gewickelt ist.

10. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflage(n) (5)
von einer oder mehreren Lagen der Hüllfolie (6) um-
wickelt ist (sind).

11. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Hüll-
folie (6) kleiner als 0,1 mm ist.

12. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hüllfolie (6) zu-
mindest teilweise aus einem thermoplastischen
Kunststoff, vorzugsweise PE Polyethylen, gebildet
ist.

13. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hüllfolie (6)
über zumindest einen Teil der Umfangsfläche der
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Rohrleitung (1) direkt an der Rohrleitung (1) anliegt.

14. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hüllfolie (6) zu-
mindest bereichsweise von der Rohrleitung (1) be-
abstandet ist, wobei zwischen Hüllfolie (6) und Rohr-
leitung (1) ein Luftraum (7) eingeschlossen ist.

15. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hüllfolie (6)
und die Auflagen (5) im Wesentlichen gleichzeitig
bei einer vorgegebenen oder vorgebbaren Umge-
bungstemperatur schmelzbar sind.

16. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung durch
eine vorzugsweise starre und bewegliche Abdeck-
platte (15) verschlossen wird.

17. Löschsystem nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abdeckplatte (4) einerseits mit-
telbar oder unmittelbar von der Hüllfolie (6) gegen
die Öffnung (2) drückbar ist und andererseits mittel-
bar oder unmittelbar durch den Druck des in der
Rohrleitung (1) befindlichen Löschmediums (3) be-
aufschlagbar ist.

18. Löschsystem nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckplatte
(15) einen Stempel (17) aufweist, der durch den
Druck des in der Rohrleitung (1) befindlichen Lösch-
mediums (3) beaufschlagbar ist.

19. Löschsystem nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abdeckplatte (15) zumindest teil-
weise, vorzugsweise mit dem Stempel (17), in eine
Öffnung (2) der Rohrleitung (1) ragt.

20. Löschsystem nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fläche (A) des Stempels
(17) derart gewählt ist, dass die über den Druck des
Löschmediums (3) auf die Abdeckplatte (15) ausge-
übte Kraft kleiner als die von der intakten Hüllfolie
(6) auf die Abdeckplatte (15) ausgeübte Kraft ist.

21. Löschsystem nach einem der Ansprüche 15 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckplatte
(15) zumindest bereichsweise, vorzugsweise oben
und seitlich, von einem Dämmmaterial (19a, 19b,
20) umgeben ist.

22. Löschsystem nach einem der Ansprüche 15 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Ab-
deckplatte (15) und der Außenseite des Rohrleitung
(1) eine Dichtung (16a, 16b) angeordnet ist.

23. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter des

Löschmediums (3) in der Rohrleitung (1), wie zum
Beispiel Druck, Strömungsmenge, Strömungsge-
schwindigkeit oder dergleichen, durch eine Steuer-
bzw. Regeleinrichtung veränderbar sind.

24. Löschsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuer- bzw. Regeleinrichtung
einen Betriebsmodus aufweist, in dem das Lösch-
medium (3) in der Rohrleitung (1) auf Niederdruck
gehalten ist.

25. Löschsystem nach Anspruch 23 oder 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuer- bzw. Regelein-
richtung einen weiteren Betriebsmodus aufweist, in
dem die Parameter des Löschmediums (3) in der
Rohrleitung (1) entsprechend dem dynamischen
Verlauf eines Brandes regelbar sind.

26. Löschsystem nach einem der Ansprüche 23 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
Branderkennungseinrichtung und/oder wenigstens
eine Sensorvorrichtung und/oder wenigstens eine
Schalteinrichtung vorgesehen ist, deren Signale der
Steuer- bzw. Regeleinrichtung zuführbar sind.

27. Löschsystem nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Branderkennungseinrichtung
zumindest einen Rauchmelder und/oder zumindest
eine Temperaturerfassungseinrichtung aufweist.

28. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrleitung (1)
als Ringleitung ausgeführt ist.

29. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrleitung (1)
von einem Löschmittelreservoir (13), vorzugsweise
einem Wasserspeicher, mit Löschmittel (3) versorg-
bar ist.

30. Löschsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 29,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrleitung (1)
vorzugsweise in einem Tunnel (9), einer Lagerhalle,
einem Hochregallager, in Garagen oder derglei-
chen, angeordnet ist.

31. Löschsystem nach Anspruch 30, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohrleitung (1) im Deckenbe-
reich, vorzugsweise unterhalb einer Decke (10), an-
geordnet ist.

32. Löschsystem mit zumindest einer mit einem Lösch-
medium, vorzugsweise Wasser, befüllbaren Rohr-
leitung, die eine Vielzahl an Öffnungen aufweist, die
für den Durchtritt des Löschmediums im Brandfall
vorgesehen ist, wobei die Rohrleitung unterhalb ei-
ner Decke eines Tunnels, einer Lagerhalle oder der-
gleichen, angeordnet ist, insbesondere nach einem
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der Ansprüche 1 bis 37, dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnungen (2) derart angeordnet sind, dass
das Löschmedium (3) von unten auf die Decke (10)
aufbringbar, vorzugsweise sprühbar, ist.

33. Löschsystem nach Anspruch 32, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Decke (10) eine unebene, bei-
spielsweise aufgeraute, Struktur aufweist.

34. Löschsystem nach Anspruch 32 oder 33, dadurch
gekennzeichnet, dass das Löschmedium (3) in zu-
mindest einem Abschnitt der Decke (10) schräg auf
diese auftrifft, wobei der Winkel (α) zwischen dem
auftreffenden Strahl (12) des Löschmediums (3) und
der Decke (10) vorzugsweise weniger als 60° be-
trägt.
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